
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
die u.a. E-Mail übersenden wir Ihnen mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Wir bedauern, dass unsere E-Mail vom 14. Oktober 2011 Irritationen ausgelöst hat. Dies 
bitten wir zu entschuldigen. 

Mit freundliche Grüßen
Im Auftrage:

gez. Klus

----------------------------------------------------
Axel Klus

Kirchenrat
Leiter des Referats 73 (Tarifrecht, Datenschutzrecht) 
im Landeskirchenamt
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers
Rote Reihe 6, 30169 Hannover
Tel.:   0511 / 1241-130 oder -215 (Sekretariat)
Fax:    0511 / 1241-86 215
E-Mail:  Axel.Klus@evlka.de
http://www.Landeskirche-Hannover.de

Von: Arbeitsrecht-Tarifrecht
Gesendet: Mo 17.10.2011 15:56
An: Klus, Axel
Cc: Gesamtausschuss (E-Mail)
Betreff: 2011-10-17 Arbeitsbefreiung für Veranstaltungen der Mitarbeiterverbände

___________________________________________________________

Landeskirchenamt Hannover                     17. Oktober 2011   
       
                                                          Az.:   GenA 3209 / 73

                                            Auskunft erteilt:   Herr Klus 
                                            Durchwahl:   05 11 / 12 41 - 130
                                            Fax:   05 11 / 12 41 - 86 215
                                            www.Landeskirche-Hannover.de

      

An die Personalabteilungen       
der Kirchenkreisämter und Verwaltungsstellen      
----------------------------------------------------

Arbeitsbefreiung für die Teilnahme an Veranstaltungen 
beruflicher Vereinigungen (§ 23 Nr. 4 DienstVO)

  
Unsere E-Mail vom 14. Oktober 2011 (s. unten)

https://webmail-lka.evlka.de/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.landeskirche-hannover.de/


Sehr geehrte Damen und Herren,

am 14. Oktober 2011 hatten wir Sie mit der u.a. E-Mail auf die Möglichkeiten der 
Arbeitsbefreiung für Zwecke der Mitarbeiterverbände hingewiesen.

Der Mitarbeitervertretungsverband (MVV-K) hat heute zutreffend darauf aufmerksam 
gemacht, dass diese Rechtsauskunft an die Personalabteilungen für die Veranstaltungen 
beruflicher Vereinigungen so nicht richtig ist. 

Nach § 23 Nr. 4 DienstVO kann Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Teilnahme an 
Veranstaltungen beruflicher Vereinigungen Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des 
Entgelts gewährt werden. 

Wir bedauern, dass unsere E-Mail vom 14. Oktober 2011 Irritationen ausgelöst hat. Dies 
bitten wir zu entschuldigen. 

Wir bitten Sie, diese E-Mail an die Dienststellen und Einrichtungen in Ihrem 
Zuständigkeitsbereich zur Kenntnisnahme weiterzuleiten.

Mit freundlichen Grüßen      
Im Auftrage:      

gez. Klus

------------------------------------------------
Axel Klus
Kirchenrat
Leiter des Referats 73 (Tarifrecht) im Landeskirchenamt 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers
Rote Reihe 6, 30169 Hannover


